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7. Die Körper- und 3ach.durchsueb.ung hat planmäßig und
• systematisch zu erfolgen. Technische Hilfsmittel unter
stützen den Suchprozoß nach Beweismitteln.

3ei deren Sicherung ist neben konventionellen Gegen
ständen und Aufzeichnungen mit neuartigen Erscheinun
gen, die durch Wissenschaft und Technik horvorgebracht 
wurden, zu rechnen, wie sa.B.

- extrem klein© Beweismittel (Mikrofotografien von 
der Größe eines Schreibroaschinenpunktea, mikroelek- 
tronisohö Bauelemente u.a.),

- neuartige Aufzeichnungen, (maschinenlesbare Datenträ
ger, wie Lochkarten und -bänder, Magnetkarten, Dis
ketten, Magnetbänder und Tonbandkassetten mit Com- 
putorprogrammen bzw. anderen geheimen Aufzeichnungen),

- neuartige Tatwerkzeuge (Matrix eines Buchungsautoma
ten, Handstansslocher zur Manipulierung an Lochbän
dern, miniaturisiert© Funktechnik u.a.).

Alle Beweismittel sind mit solchen Mitteln und Metho
den zu sichern, daß der Beweiswert erhalten bleibt.

Die Angehörigen müssen stets auf Gegenreaktionen Inhaf
tierter eingestellt sein, die dafür geltenden recht
lichen Möglichkeiten sowie entsprechende ilandlungsva- 
rianten beherrschen,

ü. Aus § 23 StPO leiten sich die Anforderungen an die go- 
wissenhafte Dokument ierutxg der Beweismittel Sicherung 
ab, um den Weg der Beweisführung nachprüfbar* zu mache*
Es kommt darauf an, die Zusammenhänge und Beziehungen 
zwischen Spuren, Spurenträger und SpurenurSache bzw 
Spurenverursacher zu fixieren. Dieser Aui>i,Donstellu-m«

kV_-
dient das Sichersteiluugsprotoko 1.1. vgiü>zoud dazu c*>f.


